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AufenthG § 7

AufenthG § 25

AufentG § 29 ff

AufenthG § 60 a

GG Art 1

GG Art 6

GG Art 20

SGG § 86 b Abs 2

ZPO § 920 Abs 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 8 AS 1048/24 ER
Datum 26.04.2024

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 AS 409/24 B ER
Datum 13.06.2024

3. Instanz

Datum -

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des
Sozialgerichts Berlin vom 26. April 2024 abgeÃ¤ndert. 

Â 

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, der Antragstellerin fÃ¼r den
Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis einschlieÃ�lich 01. April 2024
vorlÃ¤ufig Leistungen der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende in
HÃ¶he von 80% des Regelbedarfs der Stufe 2 sowie Kosten der
Unterkunft und Heizung zu gewÃ¤hren, zuzÃ¼glich 80% des
Mehrbedarfs nach Â§ 21 Abs. 2 SGB II fÃ¼r den Zeitraum vom 27. bis
zum 29. Februar 2024.

2. Im Ã�brigen wird der Antrag der Antragstellerin abgelehnt. 
3. Die weitergehende Beschwerde des Antragsgegners wird

zurÃ¼ckgewiesen. 
4. Der Antragsgegner hat der Antragstellerin 4/10 ihrer notwendigen

auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r das gesamte Verfahren zu
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erstatten. Im Ã�brigen erfolgt zwischen den Beteiligten keine
Kostenerstattung. 

Â 

2. Der Antragstellerin wird fÃ¼r das Beschwerdeverfahren
Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des Rechtsanwaltes L A, K
Damm ,Â  B gewÃ¤hrt.

Â 

GrÃ¼nde

Â 

I.

Â 

Die Beteiligten streiten um die vorlÃ¤ufige GewÃ¤hrung von Leistungen der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch
(SGBÂ II).

Â 

Die amÂ  2002 geborene Antragstellerin ist rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige. Sie
lebt unverheiratet zusammen mit ihrem amÂ  2002 geborenen Partner H Ca und
ihrer am . F 2022 in M/Frankreich geborenen gemeinsamen Tochter F Ca sowie ihrer
am .Â D 2022 in Berlin geborenen weiteren Tochter R Ci. Der Partner der
Antragstellerin und ihre Kinder sind ebenfalls rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige. 

Â 

Die Antragstellerin, ihr Partner H Ca und die Tochter F Ca beantragten erstmals am
15. Dezember 2022 bei dem Antragsgegner ergÃ¤nzend Leistungen der
Grundsicherung nach dem SGB II. In der Anlage zu ihrem Antrag gab die
Antragstellerin an, sich seit November 2022 in Deutschland aufzuhalten. Nach
insoweit abweichenden Angaben der Antragstellerin und ihres Partners in einer
â��ErklÃ¤rung der StaatsangehÃ¶rigkeitâ�� vom 28. Februar 2023 will sich das
Paar bereits seit ca. Juni 2022 in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten
haben. Laut einer weiteren â��ErklÃ¤rung der StaatsangehÃ¶rigkeitâ�� vom 29.
August 2023 wollen die Antragstellerin und ihr Partner bereits seit MÃ¤rz 2022 in
der Bundesrepublik Â Deutschland gemeldet sein. Amtlich gemeldet ist die
Antragstellerin in Berlin ausweislich einer Auskunft des Landesamtes fÃ¼r BÃ¼rger-
und Ordnungsangelegenheiten vom 06. Juli 2023 ab dem 09. Februar 2023, wobei
als Einzugsdatum der 24. Januar 2023 sowie ein Zuzug aus RumÃ¤nien vermerkt
sind. 
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Â 

Ausweislich eines am 25. November 2022 von dem Arbeitgeber unterschriebenen
Arbeitsvertrags war der Partner der Antragstellerin ab dem 01.Â Dezember 2022
zunÃ¤chst bei der Firma D Bau B als Bauhelfer mit einer wÃ¶chentlichen Arbeitszeit
von acht Stunden und einem Stundenlohn von 12 â�¬ geringfÃ¼gig beschÃ¤ftigt. 

Â 

Die Familie war ab dem 03. Dezember 2022 in einer Notunterkunft untergebracht.
Auch in der Folgezeit erfolgte die Ã¼berbrÃ¼ckende Unterbringung der Familie
aufgrund von ordnungsbehÃ¶rdlichen ZuweisungsverfÃ¼gungen des Bezirksamtes
T von B zur Abwendung der unfreiwilligen Obdachlosigkeit in NotunterkÃ¼nften,
zuletzt in dem unter der im Rubrum benannten Anschrift gelegenen Wohnheim
durch ZuweisungsverfÃ¼gung vom 06. MÃ¤rz 2024 fÃ¼r die Zeit vom 01.Â Februar
2024 bis zum 16. Mai 2024. In der letztgenannten, an die Antragstellerin
gerichteten ZuweisungsverfÃ¼gung vom 06. MÃ¤rz 2024 heiÃ�t es unter anderem,
fÃ¼r die Zuweisung in das Wohnheim T StraÃ�e 30 in 1 B entstÃ¼nden Kosten pro
Person in HÃ¶he von 29,80 â�¬ kalendertÃ¤glich, die gegenÃ¼ber der
Antragstellerin geltend gemacht wÃ¼rden. Diese sei Kostenschuldnerin des Betrags
und damit zur Zahlung verpflichtet. 

Â 

Ausweislich eines am 20. Juli 2023 unterzeichneten Arbeitsvertrags nahm Herr Ca
am 21. Juli 2023 eine BeschÃ¤ftigung als Reinigungskraft auf geringfÃ¼giger Basis
bei der Firma D Personalservice GmbH zu einem Stundenlohn von 13 â�¬ auf. Er
wurde zum 16. November 2023 durch seinen Arbeitgeber gekÃ¼ndigt. Eine
Bescheinigung der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit Ã¼ber die Unfreiwilligkeit der
Arbeitslosigkeit im Sinne des Â§ 2 Abs. 3 Nr. 2 Gesetz Ã¼ber die allgemeine
FreizÃ¼gigkeit von UnionsbÃ¼rgern (FreizÃ¼gG/EU) vom 20. Dezember 2023 liegt
vor. 

Â 

Am 30. November 2023 gaben die Antragstellerin und ihr Partner H C vor dem
Jugendamt B neben der Vaterschaftsanerkennung eine ErklÃ¤rung Ã¼ber die
gemeinsame Sorge fÃ¼r ihre am .Â D 2022 geborene Tochter R C nach Â§ 1626a
BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) ab. 

Â 

Mit Bescheid vom 22. Dezember 2023 bewilligte der Antragsgegner dem Partner der
Antragstellerin und der gemeinsamen Tochter F Regelsatzleistungen fÃ¼r den
Zeitraum von Januar 2024 bis einschlieÃ�lich Dezember 2024 in HÃ¶he von
monatlich insgesamt 863,00 â�¬, lehnte aber den Antrag im Ã�brigen â�� in Bezug
auf die Tochter R und die Antragstellerin selbst â�� ab. 
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Â 

Mit Bescheid vom 08. Januar 2024 hob der Antragsgegner seinen Bescheid vom
22.Â Dezember 2023 mit Wirkung ab dem 17. Mai 2024 ganz auf. Arbeitsuchende
UnionsbÃ¼rger besÃ¤Ã�en ein Aufenthaltsrecht als Arbeitnehmer, wenn sie
weniger als ein Jahr in Deutschland tÃ¤tig gewesen, unfreiwillig arbeitslos geworden
seien und sich arbeitsuchend gemeldet hÃ¤tten. Diese UnionsbÃ¼rger seien
allerdings nur fÃ¼r sechs Monate als Arbeitnehmer oder SelbstÃ¤ndige zum Bleiben
berechtigt (Â§ 2 Abs. 3 S. 2 FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit Â§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB II
). Nach weniger als 12 Monaten TÃ¤tigkeit bleibe das Aufenthaltsrecht als
Arbeitnehmer oder SelbstÃ¤ndiger fÃ¼r sechs Monate erhalten. Da das
ArbeitsverhÃ¤ltnis von Herrn Cr am 16.Â Â November 2023 geendet habe, ende
somit sein Anspruch und derjenige der gemeinsamen Kinder am 16. Mai 2024. 

Â 

Mit Ã�nderungsbescheid vom 08. Januar 2024 gewÃ¤hrte der Antragsgegner dem
Partner der Antragstellerin sowie den beiden gemeinsamen Kindern fÃ¼r den
Zeitraum vom 01.Â Januar 2024 bis zum 16. Mai 2024 Leistungen in HÃ¶he des
gesetzlich zustehenden Regelsatzes Ã¼ber monatlich insgesamt 1220,00 â�¬ bzw.
zeitanteilig fÃ¼r den Monat Mai 2024 in HÃ¶he von 650,67 â�¬. Leistungen fÃ¼r
die Antragstellerin selbst lehnte der Antragsgegner fÃ¼r die Zeit ab dem 01. Januar
2024 ab. 

Â 

Hiergegen legte die Antragstellerin mit Schreiben vom 22. Januar 2024 Widerspruch
ein. 

Â 

Bereits mit Beschluss vom 14. Januar 2024 hatte das Sozialgericht (SG) Berlin den
Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der
Antragstellerin vorlÃ¤ufig Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II fÃ¼r die
Zeit vom 02.Â November 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in gesetzlicher HÃ¶he
zu gewÃ¤hren (Az. S 8 AS 5734/23 ER). 

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 06. Februar 2024 wies der Antragsgegner den
Widerspruch der Antragstellerin vom 22. Januar 2024 betreffend die
Leistungsablehnung fÃ¼r den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 16. Mai 2024
zurÃ¼ck. Die Antragstellerin habe keinen Anspruch auf BÃ¼rgergeld nach dem SGB
II fÃ¼r die Zeit vom 01. Januar 2024 bis zum 16. Mai 2024. Sie sei gemÃ¤Ã� Â§ 7
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II vonÂ  Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen. Sie
verfÃ¼ge auch nicht Ã¼ber ein Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren GrÃ¼nden
gemÃ¤Ã� Â§ 11 Abs. 14 FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit Â§Â§ 27 ff. und 25 Abs. 4
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in Verbindung mit Art. 6 Grundgesetz (GG) und Art. 8
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der EuropÃ¤ischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK). Soweit sich die Antragstellerin im Hinblick auf den
Beschluss des Sozialgerichts Berlin vom 14.Â Â Januar 2024 darauf berufe, dass das
Bundessozialgericht (BSG) in seinem Urteil vom 30. Januar 2013 (Az. B 4 AS 54/12 R
) von einer entsprechenden Anwendbarkeit des AufenthG Ã¼ber die Regelung des
Â§ 11 FreizÃ¼gG/EU ausgehe, besage dies nichts fÃ¼r den vorliegenden Fall, weil
es in dem der Entscheidung des BSG zugrunde liegenden Verfahren um eine andere
Sachverhaltskonstellation gegangen sei. Das BSG habe ein Aufenthaltsrecht einer
schwangeren UnionsbÃ¼rgerin wegen einer bevorstehenden FamiliengrÃ¼ndung
bejaht und deswegen den Leistungsausschluss nach Â§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II
verneint. Allerdings unterscheide sich der dortige Sachverhalt vom hiesigen
hinsichtlich mehrerer Punkte: So sei der Partner der dortigen KlÃ¤gerin seit acht
Jahren in Deutschland wohnhaft. Es habe ein verfestigter Aufenthalt bestanden und
daher habe das erwartete Kind von seiner Geburt an die deutsche
StaatsangehÃ¶rigkeit erwerben dÃ¼rfen. Dieser Sachverhalt sei mit der hiesigen
Konstellation nicht vergleichbar. Die Frage nach dem Aufenthaltsrecht
sorgeberechtigter AngehÃ¶riger eines minderjÃ¤hrigen,
freizÃ¼gigkeitsberechtigten UnionsbÃ¼rgers berÃ¼hre zwar die Wertungen der 
Art. 6 GG und Art. 8 EMRK, die zu beachten seien. Danach kÃ¶nne der
Schutzbereich von Art. 6 GG berÃ¼hrt sein, wenn den Betroffenen ein familiÃ¤res
Zusammenleben nur im Heimatland, nicht aber im Bundesgebiet ermÃ¶glicht
werde. Im Falle der Antragstellerin liege aber im vorliegend streitigen Zeitraum ab
dem 01.Â Januar 2024 keine unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige BeeintrÃ¤chtigung der
grundrechtlichen GewÃ¤hrleistungen vor. Insbesondere seien keine besonderen
GrÃ¼nde zu erkennen, die der Bedarfsgemeinschaft ein â�� gemeinsames â��
Verlassen des Bundesgebietes unzumutbar machen wÃ¼rden. Die Familie halte
sich wohl tatsÃ¤chlich erst seit Dezember 2022 (Geburt der zweiten Tochter R) im
Bundesgebiet auf. Beide Kinder seien nicht schulpflichtig. Der Partner der
Antragstellerin Ã¼be seit dem 16.Â November 2023 keine ErwerbstÃ¤tigkeit mehr
aus. Es sei auch nicht vorgetragen worden, dass eines der Kinder eine
KindertagesstÃ¤tte besuche. Auch sonst seien keine rechtlich erheblichen
gravierenden BeeintrÃ¤chtigungen geltend gemacht worden oder zu erkennen, die
bei einem familiÃ¤ren Zusammenleben im Heimatland drohen wÃ¼rden. Die
Antragstellerin kÃ¶nne auch als nichteheliche Partnerin eines Arbeitnehmers (hier
Fortwirkung des Arbeitnehmerstatus des Partners bis zum 16. Mai 2024 gemÃ¤Ã�
Â§ 2 Abs. 3 S. 2 FreizÃ¼gG/EU) ab dem 01. Januar 2024 kein Aufenthaltsrecht als
FamilienangehÃ¶rige aus Â§ 3 FreizÃ¼gG/EU ableiten, da der Familiennachzug in Â§
3 FreizÃ¼gG/EU abschlieÃ�end geregelt sei. Sie sei mit Herrn Ca nicht verheiratet,
daher komme auch ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht als FamilienangehÃ¶rige nach
Â§ 3 Abs. 1 Satz 1 In Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 FreizÃ¼gG/EU nicht in Betracht. 

Es bestehe auch kein Aufenthaltsrecht nach Â§ 3a Abs. 1 Nr. 3 FreizÃ¼gG/EU als
nahestehende Person, weil die Rechtsposition der nahestehenden Personen erst
infolge der individuell-konkreten Zulassungsentscheidung entstehe und ein solcher
Titel bisher nicht erteilt worden sei. Zwar erfÃ¼lle die Antragstellerin die
Tatbestandsvoraussetzungen, um als nahestehende Person ihres
LebensgefÃ¤hrten, dem EU-BÃ¼rger Herrn Ca, eingestuft werden zu kÃ¶nnen, da
sie mit diesem gemeinsame Kinder habe und hier in Deutschland zusammenlebe,
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ohne dass das Paar verheiratet sei. Jedoch sei nicht ersichtlich, dass ein
entsprechender Aufenthaltstitel bestehe. Aus dem Wortlaut von Â§ 3a
FreizÃ¼gG/EU folge, dass â�� anders als fÃ¼r freizÃ¼gigkeitsberechtigte
FamilienangehÃ¶rige â�� die Rechtsposition der nahestehenden Person erst infolge
der individuell-konkreten Zulassungsentscheidung entstehe, d. h., es handele sich
dabei um einen Verwaltungsakt. Ein solcher Titel sei soweit ersichtlich bisher nicht
erteilt und wÃ¤re auch nicht zu erteilen, da nach Â§ 11 Abs. 5 FreizÃ¼gG/EU
darÃ¼ber hinaus die Regelerteilungsvoraussetzungen nach Â§ 5 Abs. 1, Abs. 2 und
Abs. 4 AufenthG erfÃ¼llt sein mÃ¼ssten. Da der Lebensunterhalt der
Antragstellerin nicht gesichert sei, lÃ¤gen jedoch die Voraussetzungen nach Â§ 5
Abs. 1 AufenthG nicht vor. 

Â 

Sie kÃ¶nne auch kein Aufenthaltsrecht aus Art. 10 der Verordnung (EU) Nr.
492/2011 des EuropÃ¤ischen Parlaments und des Rates vom 05. April 2011 Ã¼ber
die FreizÃ¼gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union ableiten. Denn dies setze
voraus, dass die Kinder die Schule besuchten. Hier seien die Kinder jedoch noch
nicht im schulpflichtigen Alter, jedoch bereits beide Ã¼ber ein Jahr alt. Es bestehe
auch kein Aufenthaltsrecht der Antragstellerin nach Â§ 11 Abs. 14 S. 1
FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit Â§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG, wonach die
Aufenthaltserlaubnis dem auslÃ¤ndischen Elternteil eines minderjÃ¤hrigen ledigen
Deutschen zur AusÃ¼bung der Personensorge unter weiteren Voraussetzungen zu
erteilen sei. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift lÃ¤gen schon deshalb nicht vor,
da die minderjÃ¤hrigen Kinder nicht deutsche, sondern rumÃ¤nische
StaatsangehÃ¶rige seien. Das Recht zum Zuzug aus Â§Â 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
AufenthG gelte nur fÃ¼r Sorgeberechtigte von Kindern deutscher
StaatsangehÃ¶rigkeit. HierÃ¼ber kÃ¶nne auch das in Art. 18 des Vertrags Ã¼ber
die Arbeitsweise der EuropÃ¤ischen Union (AEUV) statuierte Diskriminierungsverbot
nicht hinweghelfen bzw. fÃ¼hre dies nicht dazu, dass die Vorschrift auch auf
minderjÃ¤hrige UnionsbÃ¼rger und ihre Eltern Anwendung finden kÃ¶nnte.

Â 

Am 05. Februar 2024 wurde der gemeinsame Sohn der Antragstellerin und ihres
Partners, H A C, geboren. Auch er besitzt die rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rigkeit.
Am 14. MÃ¤rz 2024 hat der Partner der Antragstellerin im Einvernehmen mit dieser
vor dem Bezirksamt P von B, Jugendamt, die Vaterschaft fÃ¼r H A Ci nach Â§ 1592
BGB anerkannt und eine ErklÃ¤rung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach Â§
1626a BGB abgegeben. 

Â 

Am 27. Februar 2024 hat die Antragstellerin das SG Berlin um vorlÃ¤ufigen
Rechtsschutz ersucht. Ã�ber ihren BevollmÃ¤chtigten hat sie beantragt, ihr
vorlÃ¤ufig Leistungen nach dem SGB II in gesetzlicher HÃ¶he bis zum 16. Mai 2024
zu gewÃ¤hren. Zwar sei in der Rechtsprechung der Landessozialgerichte und in der
Literatur umstritten, ob die Bestimmungen des FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit
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denjenigen des AufenthG und des AEUV dem sorgeberechtigten Elternteil eines
wegen der Begleitung des anderen Elternteils freizÃ¼gigkeitsberechtigten
minderjÃ¤hrigen UnionsbÃ¼rgers ein Aufenthaltsrecht vermitteln kÃ¶nnten. Ihr
dÃ¼rften aber zumindest in der FolgenabwÃ¤gung Leistungen zuzusprechen sein,
da schwierige, ungeklÃ¤rte Rechtsfragen streitig seien. Jedenfalls halte sie sich
mangels Verlustfeststellung derzeit rechtmÃ¤Ã�ig in der Bundesrepublik auf und sei
bereits aus diesem Grund leistungsberechtigt. 

Â 

Mit Schriftsatz vom 28. MÃ¤rz 2024 hat der Antragsgegner mitgeteilt, der Partner
der Antragstellerin solle bei der Firma B Abriss GmbH (gemeint sein dÃ¼rfe B Abriss
GmbH) ab dem 18. MÃ¤rz 2023 (gemeint sein dÃ¼rfte der 18. MÃ¤rz 2024) eine
Arbeit aufgenommen haben. Gleichzeitig solle er laut einem eingereichten
â��Nachtrag zum laufenden Arbeitsvertragâ�� vom 26.Â Februar 2024 ab dem 01.
MÃ¤rz 2024 eine geÃ¤nderte Arbeitszeit von 80 Stunden im Monat haben. Es werde
darum gebeten, diese widersprÃ¼chlichen Angaben durch die Antragstellerin
erlÃ¤utern zu lassen. Des Weiteren werde um Einreichung der Lohnbescheinigung
fÃ¼r MÃ¤rz 2024 sowie einen Nachweis des Zuflusses des Lohnes fÃ¼r MÃ¤rz 2024
gebeten.

Â 

Am 05. April 2024 hat der Antragsgegner den genannten â��Nachtrag zum
laufenden Arbeitsvertragâ�� vom 26. Februar 2024 eingereicht, aus dem sich eine
monatliche Arbeitszeit des Herrn H Ca fÃ¼r die Firma BAbriss GmbH von
80Â Stunden im Monat ab dem 01. MÃ¤rz 2024 als dem Ã�nderungszeitpunkt
ergibt. Weiterhin eingereicht wurde ein am 13. MÃ¤rz 2024 zwischen H Ca und der
Firma BAbriss GmbH unterzeichneter Arbeitsvertrag, der unter anderem eine
wÃ¶chentliche Arbeitszeit von 12 Stunden ausweist.Â  

Â 

Der BevollmÃ¤chtigte der Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 10. April 2024
eine an ihn gerichtete E-Mail der Kontakt- und Beratungsstelle fÃ¼r Menschen in
Wohnungsnot und sozialen Schwierigkeiten in B eingereicht, die ErklÃ¤rungen
bezÃ¼glich des Zusatzdokuments zum Arbeitsvertrag beinhaltet. Danach sei als
Datum der Ã�nderung des Arbeitsvertrags irrtÃ¼mlich der 01. MÃ¤rz 2024 anstatt
richtigerweise der 01. April 2024 eingetragen worden. Eingereicht wurde weiterhin
ein â��Nachtrag zum laufenden Arbeitsvertrag vom 26. MÃ¤rz 2024â��, der als
Datum des Eintritts der Ã�nderung nunmehr den 01. April 2024 ausweist.

Â 

Mit Schriftsatz vom 11. April 2024 hat der Antragsgegner einen Bescheid vom
05.Â April 2024 eingereicht, mit dem Leistungen fÃ¼r die Beschaffung einer
Erstausstattung bei Geburt in HÃ¶he von 683,00 â�¬ fÃ¼r den am 05. Februar
2024 geborenen H A Ci bewilligt worden sind. Zudem hat er einen weiteren
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Bescheid vom 05. April 2024 eingereicht, mit dem fÃ¼r den Partner der
Antragstellerin und die drei gemeinsamen Kinder fÃ¼r die Zeit vom 01. Juni 2024
bis zum 30. November 2024 vorlÃ¤ufig Leistungen in einer monatlichen
GesamthÃ¶he von 1124,53 â�¬ bewilligt worden sind. Die HÃ¶he des
Erwerbseinkommens aus der BeschÃ¤ftigung bei der Firma B Abriss GmbH im
Bewilligungszeitraum sei noch nicht abschlieÃ�end geklÃ¤rt, da der Partner der
Antragstellerin Ã¼ber schwankendes Einkommen verfÃ¼ge. Leistungen fÃ¼r die
Antragstellerin selbst wurden nach wie vor nicht bewilligt.

Â 

In einem von dem Antragsgegner zu den Akten gereichten dritten Bescheid vom
05.Â April 2024 sind dem Partner der Antragstellerin und den drei gemeinsamen
Kindern fÃ¼r den Zeitraum vom 01. Februar 2024 bis zum 31.Â Mai 2024 insgesamt
hÃ¶here Leistungen bewilligt worden, und zwar vor folgendem Hintergrund:
BerÃ¼cksichtigung des Kindes H A ab dem 05. Februar 2024 in der
Bedarfsgemeinschaft, BerÃ¼cksichtigung von Wohnheimkosten fÃ¼r den Zeitraum
vom 01. Februar 2024 bis zum 29. Februar 2024, Aufnahme einer BeschÃ¤ftigung
von H C zum 18. MÃ¤rz 2024 bei der Firma B Abriss GmbH sowie
BerÃ¼cksichtigung des Einkommens von H C im Monat Mai 2024. FÃ¼r die
Antragstellerin selbst wurden nach wie vor keine Leistungen bewilligt. 

Â 

Mit Schriftsatz vom 17. April 2024 hat der Antragsgegner gegenÃ¼ber dem SG
Berlin mitgeteilt, dass es auch unter BerÃ¼cksichtigung der Arbeitsaufnahme des
Partners zum 18. MÃ¤rz 2024 und der Geburt des dritten Kindes Anfang Februar
2024 bei der Entscheidung verbleibe, der Antragstellerin keinen Anspruch auf
BÃ¼rgergeld zuzubilligen. Es werde diesbezÃ¼glich auf den Beschluss des
Landessozialgerichts (LSG) Hessen vom 09. August 2023 zum Az. L 7 AS 196/23 B
ER Bezug genommen. Auch unter BerÃ¼cksichtigung der Geburt des dritten Kindes
liege keine unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige BeeintrÃ¤chtigung der grundrechtlichen
GewÃ¤hrleistungen vor. Insbesondere seien keine besonderen GrÃ¼nde zu
erkennen, die der Bedarfsgemeinschaft ein gemeinsames Verlassen des
Bundesgebietes unzumutbar machen wÃ¼rden. Die Familie halte sich erst seit Ende
des Jahres 2022 im Bundesgebiet auf und keines der Kinder sei schulpflichtig oder
besuche eine KindertagesstÃ¤tte. Der LebensgefÃ¤hrte der Antragstellerin kÃ¶nne
auch in seinem Heimatland arbeiten.

Â 

Ferner hat der Antragsgegner einen Ã�nderungsbescheid vom 16. April 2024
betreffend die Leistungen fÃ¼r den Monat MÃ¤rz 2024 eingereicht. BerÃ¼cksichtigt
wurden die Wohnheimkosten fÃ¼r diesen Monat fÃ¼r den Partner der
Antragstellerin und die drei gemeinsamen Kinder, in HÃ¶he von insgesamt 2.956,16
â�¬. 

Â 
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Mit Schreiben vom 26. April 2024 hat der BevollmÃ¤chtigte der Antragstellerin
KontoauszÃ¼ge der BSparkasse fÃ¼r die Monate MÃ¤rz und April 2024 sowie eine
Lohnabrechnung der Firma B GmbH fÃ¼r den Partner der Antragstellerin fÃ¼r den
Monat MÃ¤rz 2024 eingereicht. Letztere weist einen Arbeitsantritt zum 18. MÃ¤rz
2024 und ein Nettogehalt in HÃ¶he von 420,31 â�¬ aus.

Â 

Mit Beschluss vom 26. April 2024 hat das SG Berlin den Antragsgegner im Wege der
einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorlÃ¤ufig
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II fÃ¼r die Zeit vom 27. Februar 2024 bis
zum 16. Mai 2024 in gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren. Die Antragstellerin sei als
rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige nicht gemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II von
Leistungen ausgeschlossen. Nach Auffassung des Gerichts verfÃ¼ge sie mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit Ã¼ber ein Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren
GrÃ¼nden gemÃ¤Ã� Â§ 11 Abs. 14 FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit Â§Â§ 27 ff. und
25 Abs. 4 AufenthG in Verbindung mit Art. 6 GG und Art. 8 EMRK (so auch
Landessozialgericht â�� LSG â�� Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 25. September
2023 â�� L 9 AS 797/23 B ER -). Die Antragstellerin lebe mit ihren Kindern und
ihrem Partner zusammen und Ã¼be die Personensorge zusammen mit dem Partner
und Kindsvater aus. Sie bilde zusammen mit diesen eine Familie im Sinne des Art. 6
GG und kÃ¶nne sich auch auf den Schutz aus Art. 8 EMRK berufen (BSG, Urteil vom
30. Januar 2013 â�� B 4 AS 54/12 R -, Rn. 34; LSG fÃ¼r das Saarland, Urteil vom 07.
September 2021 â�� L 4 AS 23/20 WA -, Rn. 37, jeweils in Juris). Die Kinder der
Antragstellerin kÃ¶nnten nicht darauf verwiesen werden, auf die Personensorge
durch einen Elternteil, hier der Antragstellerin, zu verzichten. Das vom BSG
angenommene Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren GrÃ¼nden solle verhindern, dass
ein Kind entgegen der Schutzgarantie des Art. 6 Abs. 1 GG von der
Erziehungsleistung eines Elternteils ausgeschlossen werde. Am 05. Februar 2024 sei
das dritte Kind der Antragstellerin geboren worden. Der Partner der Antragstellerin
und diese selbst hÃ¤tten das gemeinsame Sorgerecht. Es erscheine vor diesem
Hintergrund unzumutbar, der Antragstellerin ein Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren
GrÃ¼nden zu versagen. Dies hÃ¤tte zur Folge, dass diese entweder unterhalb des
Existenzminimums in Deutschland leben oder allein oder gemeinsam mit dem Kind
bzw. den Kindern Deutschland verlassen mÃ¼sste, wodurch der gelebte
Familienbund zerrissen wÃ¼rde. Dem Vortrag des Antragsgegners, dass es
zumutbar sei, dass die gesamte Familie das Bundesgebiet verlasse, werde nicht
gefolgt. Der Partner der Antragstellerin gehe einer ErwerbstÃ¤tigkeit in B nach und
mÃ¶chte sich weiterhin dort aufhalten. AngehÃ¶rige und Verwandte in RumÃ¤nien
hÃ¤tten die Antragstellerin und ihr Partner ausweislich der (nicht in den
erstinstanzlichen Akten befindlichen) eidesstattlichen Versicherung vom 11.Â MÃ¤rz
2024 nicht. Der Partner der Antragstellerin habe aufgrund seines
Arbeitnehmerstatus ein Aufenthaltsrecht und kÃ¶nne nicht darauf verwiesen
werden, Deutschland zu verlassen. Insofern kÃ¶nne auch die Antragstellerin nicht
darauf verwiesen werden, Deutschland zu verlassen, da dies den gelebten
Familienbund zerreiÃ�en wÃ¼rde. Ã�berdies stehe der Antragstellerin nach Ansicht
des Gerichts auch ein Aufenthaltsrecht aus Â§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG in
Verbindung mit Art. 18 AEUV zu. Nach Â§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG sei einem
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auslÃ¤ndischen Elternteil eines minderjÃ¤hrigen ledigen Deutschen zur AusÃ¼bung
der Personensorge auch ohne Existenzsicherung im Sinne des Â§ 5 AufenthG eine
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Norm sei gemÃ¤Ã� Art. 18 AEUV aufgrund des
Gleichbehandlungsgrundsatzes auch auf minderjÃ¤hrige UnionsbÃ¼rger
anzuwenden, wenn diese ein materielles Aufenthaltsrecht haben. Der
InlÃ¤ndergleichbehandlungsgrundsatz des Art. 18 AEUV gebiete die
Gleichbehandlung von minderjÃ¤hrigen UnionsbÃ¼rgern, die Ã¼ber ein materielles
Aufenthaltsrecht verfÃ¼gen, mit minderjÃ¤hrigen Deutschen. Das in Art. 18 AEUV
in allgemeiner Weise niedergelegte Diskriminierungsverbot werde fÃ¼r
UnionsbÃ¼rger, die von ihrer Freiheit Gebrauch machten, sich auf dem
Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten aufzuhalten und zu bewegen, in Art. 24
Abs. 1 Richtlinie 2004/38/EG konkretisiert. Diese ordne an, dass jeder
UnionsbÃ¼rger, der sich aufgrund dieser Richtlinie im Hoheitsgebiet des
Aufnahmestaates aufhalte, vorbehaltlich spezifischer und ausdrÃ¼cklich im Vertrag
und dem abgeleiteten Recht vorgesehener Bestimmungen im Anwendungsbereich
des Vertrages, die gleiche Behandlung wie die StaatsangehÃ¶rigen dieses
Mitgliedstaates genieÃ�e. Die Antragstellerin Ã¼be zusammen mit ihrem Partner
und Kindsvater das gemeinsame Sorgerecht fÃ¼r die drei gemeinsamen Kinder aus.
Diese Kinder hÃ¤tten ein Aufenthaltsrecht gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 6 in Verbindung
mit Â§ 3 Abs. 1 S. 1 FreizÃ¼gG/EU und kÃ¶nnten nicht darauf verwiesen werden,
auf die Personensorge durch einen Elternteil, hier die Antragstellerin, zu verzichten.
Der erforderliche Anordnungsgrund, also die Notwendigkeit einer vorlÃ¤ufigen
Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile, ergebe sich daraus, dass die
begehrten Leistungen des Antragsgegners zur Sicherung sowohl des kÃ¶rperlichen
als auch des soziokulturellen Existenzminimums dienten. Die Leistungen seien wie
beantragt ab Eingang des Antrags beim SG zu gewÃ¤hren.

Â 

Gegen diesen ihm am 30. April 2024 zugestellten Beschluss hat der Antragsgegner
mit am 10. Mai 2024 eingegangenem Schriftsatz Beschwerde vor dem LSG Berlin-
Brandenburg eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung hat er ausgefÃ¼hrt, die Antragstellerin
habe keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem SGB II. Sie sei vielmehr nach Â§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II von Leistungen
ausgeschlossen. Dem Leistungsausschluss stehe auch kein Aufenthaltsrecht aus
familiÃ¤ren GrÃ¼nden entgegen. Zwar vertrete das SG in Anlehnung an die
Entscheidung des BSG vom 30.Â Januar 2013 (Az. B 4 AS 54/12 R) die Auffassung,
die Antragstellerin kÃ¶nne sich erfolgreich auf ein aus Art. 6 GG und Art. 8 EMRK
abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen und ihre Kinder kÃ¶nnten nicht darauf
verwiesen werden, auf die Personensorge eines Elternteils zu verzichten, da dies
den gelebten Familienbund zerreiÃ�en wÃ¼rde. Diese Argumentation greife hier
aber zu kurz. Der Leistungsausschluss der Kindesmutter fÃ¼hre nicht per se zu
einem AuseinanderreiÃ�en des Familienbundes. Das Fortbestehen des
Familienbundes bei gesichertem Existenzminimum kÃ¶nne auch durch eine
gemeinsame RÃ¼ckkehr ins Heimatland mit den Kindern und dem
LebensgefÃ¤hrten gewÃ¤hrleistet werden. Daher kÃ¶nne von einer
unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen BeeintrÃ¤chtigung des Schutzbereichs von Art. 6 GG nur
dann die Rede sein, wenn UmstÃ¤nde vorlÃ¤gen, die ein gemeinsames Verlassen
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des Bundesgebietes unzumutbar machen wÃ¼rden (LSG Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 07. April 2022 â�� L 18 AS 312/22 B ER -). Solche UmstÃ¤nde seien
hier nicht glaubhaft gemacht worden. Zwar sei der Antragstellerin zuzugeben, dass
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) die Frage nach
dem Aufenthaltsrecht sorgeberechtigter AngehÃ¶riger eines minderjÃ¤hrigen,
freizÃ¼gigkeitsberechtigten UnionsbÃ¼rgers auch die Wertungen des Art. 6 GG und
des Art. 8 EMRK berÃ¼cksichtigen mÃ¼sse (Az. 1 BvR 1710/18). Allerdings ziehe
der 1. Senat des LSG Berlin-Brandenburg aus dieser Vorgabe die falschen
SchlÃ¼sse. Dagegen habe das LSG Hessen in seiner Entscheidung vom 04.
Dezember 2023 (Az. L 7 AS 421/22) die Wertungen des Art. 6 GG und des Art. 8
EMRK in seine PrÃ¼fung einbezogen und im Hinblick auf die gemeinsame
RÃ¼ckkehr ins Heimatland eine unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige BeeintrÃ¤chtigung
grundrechtlicher GewÃ¤hrleistungen verneint. Dabei sei richtigerweise â�� wie
bereits in der Entscheidung des 18. Senats des LSG Berlin-Brandenburg vom 07.
April 2022 (Az. L 18 AS 312/22 B ER) â�� darauf abgestellt worden, ob im Einzelfall
besondere GrÃ¼nde vorlÃ¤gen, die ein gemeinsames Verlassen des
Bundesgebietes unzumutbar machen wÃ¼rden. So habe sich auch bereits das BSG
in seiner Entscheidung vom 06. Juni 2023 (Az. B 4 AS 4/22 R) positioniert. Danach
sei es mit dem Grundgesetz vereinbar, Personen, denen die Ausreise aus der
Bundesrepublik mÃ¶glich und zumutbar sei, von existenzsichernden Leistungen
auszuschlieÃ�en. Vorliegend seien keine UmstÃ¤nde glaubhaft gemacht worden,
die ein gemeinsames Verlassen des Bundesgebietes unzumutbar erscheinen
lieÃ�en. 

Â 

Der Antragsgegner hat weiterhin einen Vermerk Ã¼ber eine Vorsprache des
Lebenspartners der Antragstellerin bei der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am 15.
Januar 2024 eingereicht. Danach habe dieser keinerlei Deutschkenntnisse besessen
und sei seit Monaten das erste Mal zu einem Termin erschienen. Er suche einen Job,
benÃ¶tige aber keine UnterstÃ¼tzung, da er einen solchen bereits fÃ¼r kommende
Woche in Aussicht habe. Das GesprÃ¤ch sei mithilfe einer Dolmetscher-Hotline
gefÃ¼hrt worden. 

Â 

SchlieÃ�lich hat der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 04. Juni 2024 bestÃ¤tigt,
dass gegen den Bescheid vom 08. Januar 2024 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 06. Februar 2024 seitens der Antragstellerin Klage
vor dem SG Berlin erhoben worden ist (Az. S 8 AS 1955/24). 

Â 

Der Antragsgegner beantragt, 

Â 

den Beschluss des Sozialgerichts Berlin vom 26. April 2024 aufzuheben und den
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Antrag abzulehnen.

Â 

Die Antragstellerin beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Beschwerde des Antragsgegners zurÃ¼ckzuweisen. 

Â 

Ã�ber ihren BevollmÃ¤chtigten hat sie vortragen lassen, es sei eine umstrittene
Rechtsfrage, ob sich in der vorliegenden Fallkonstellation der unverheiratete
Partner auf ein Aufenthaltsrecht gemÃ¤Ã� Â§ 11 Abs. 14 S. 1 FreizÃ¼gG/EU in
Verbindung mit Â§Â 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG und Art. 18 AEUV berufen
kÃ¶nne. Diese Rechtsfrage liege nun auch dem BSG zur Entscheidung vor (Az. B 7
AS 3/24 R). Bejaht worden sei diese Frage durch das LSG Berlin-Brandenburg in
seinem Urteil vom 16. Mai 2023 (Az. L 1 AS 35/21, Rn. 47) und durch das LSG
Nordrhein-Westfalen in seinem Beschluss vom 07. Juni 2023 (Az. L 7 AS 586/23 B ER
, Rn. 19). Die Familie habe keinerlei Bindung mehr an ihr Heimatland. Hierzu hat der
BevollmÃ¤chtigte die vom SG zitierte eidesstattliche Versicherung vom 11. MÃ¤rz
2024 eingereicht. In dieser versichert die Antragstellerin an Eides statt, dass sie
keine AngehÃ¶rigen in RumÃ¤nien habe, wo sie unterkommen kÃ¶nne. Ihr
Lebenspartner habe auch keine Verwandten in RumÃ¤nien, wo die Familie
unterkommen kÃ¶nne. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakten sowie der vom Antragsgegner beigezogenen Verwaltungsakten
ergÃ¤nzend Bezug genommen.

Â 

Â 

II.

Â 

Die Beschwerde des Antragsgegners hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen
Umfang Erfolg, ist im Ã�brigen aber unbegrÃ¼ndet.

Â 

Die gemÃ¤Ã� Â§ 173 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht erhobene
Beschwerde ist nach Â§ 172 SGG statthaft und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig. 
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Â 

Gegenstand der Beschwerde ist der Erlass einer einstweiligen Anordnung in Bezug
auf die LeistungsgewÃ¤hrung fÃ¼r den Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis zum 16.
Mai 2024. Lediglich fÃ¼r diesen Zeitraum ab Antragseingang beim SG war
erstinstanzlich der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt worden, sodass
das SG nur Ã¼ber diesen Zeitraum entschieden hat und nur dieser Zeitraum
Gegenstand der Beschwerde sein kann.

Â 

Diesen Zeitraum kann die Antragstellerin auch in zulÃ¤ssiger Weise zum
Gegenstand des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens machen. Der in der
Hauptsache mit der Klage angegriffene Bescheid vom 08. Januar 2024 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 06. Februar 2024 enthÃ¤lt neben der
vorlÃ¤ufigen Bewilligung fÃ¼r den Partner und die gemeinsamen Kinder eine
Ablehnungsentscheidung gegenÃ¼ber der Antragstellerin betreffend SGB II-
Leistungen fÃ¼r den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 16. Mai 2024. 

Â 

Die Beschwerde des Antragsgegners erweist sich zum Teil als begrÃ¼ndet. Der
Antragstellerin sind fÃ¼r den Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis zum 01. April
2024 Leistungen der Grundsicherung vorlÃ¤ufig zu gewÃ¤hren, nicht aber fÃ¼r den
Zeitabschnitt vom 02. April 2024 bis zum 16. Mai 2024 Die durch das SG im
Beschluss vom 26. April 2024 vorlÃ¤ufig ausgesprochene LeistungsgewÃ¤hrung
hÃ¤lt einer rechtlichen Ã�berprÃ¼fung nur teilweise stand.Â  

Â 

Nach Â§ 86 b Abs. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine
einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr
besteht, dass durch eine VerÃ¤nderung des bestehenden Zustands die
Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert
werden kÃ¶nnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines
vorlÃ¤ufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges RechtsverhÃ¤ltnis zulÃ¤ssig, wenn
eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nÃ¶tig erscheint. Die
einstweilige Anordnung ist grundsÃ¤tzlich zu erlassen, wenn ein Anspruch
gegenÃ¼ber dem Antragsgegner besteht (Anordnungsanspruch) und die
Antragsteller ohne den Erlass der begehrten Anordnung wesentliche Nachteile
erleiden wÃ¼rden (Anordnungsgrund). Deren Voraussetzungen sind glaubhaft zu
machen (Â§ 86 b Abs. 2 Satz 4 SGG in Verbindung mit Â§ 920 Abs. 2
Zivilprozessordnung ). Dabei ist eine Tatsache dann als glaubhaft gemacht
anzusehen, wenn ihr Vorliegen nach dem Ergebnis der Ermittlungen, die sich auf
sÃ¤mtliche erreichbaren Beweismittel erstrecken sollen, Ã¼berwiegend
wahrscheinlich ist (vgl. Â§ 23 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch ; vgl.
auch Â§ 294 ZPO). Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund bilden dabei auf
Grund ihres funktionalen Zusammenhangs ein bewegliches System und stehen
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nicht beziehungslos nebeneinander. Die Anforderungen an den
Anordnungsanspruch sind mit zunehmender EilbedÃ¼rftigkeit bzw. Schwere des
drohenden Nachteils zu verringern und umgekehrt. Stehen besonders schwere und
unzumutbare, anders nicht abwendbare BeeintrÃ¤chtigungen des Antragstellers in
Rede, sind die Erfolgsaussichten entweder abschlieÃ�end zu prÃ¼fen oder aber
nach FolgenabwÃ¤gung zu entscheiden (vgl. Bundesverfassungsgericht ,
BeschlÃ¼sse vom 12. Mai 2005 â�� 1 BvR 569/05 â��Â  und vom 06. Februar 2013
â�� 1 BvR 2366/12 -, Rn. 3, jeweils in Juris). 

Â 

Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben ist ein Anordnungsanspruch gegenÃ¼ber dem
Antragsgegner fÃ¼r den Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis zum 16. Mai 2024
nicht glaubhaft gemacht.Â  Auch ein Anspruch auf laufende Leistungen zum
Lebensunterhalt nach Â§Â 23 Abs. 1 ZwÃ¶lftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Â 
besteht fÃ¼r diesen Zeitraum nicht.

Â 

Die Antragstellerin unterliegt fÃ¼r die LeistungsgewÃ¤hrung nach dem SGB II fÃ¼r
den genannten Zeitraum voraussichtlich einem Leistungsausschluss nach Â§ 7 Abs.
1 Satz 2 SGB II. Danach sind AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder, die weder in der
Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder SelbstÃ¤ndige
noch aufgrund Â§ 2 Abs. 3 des FreizÃ¼gG/EU freizÃ¼gigkeitsberechtigt sind, und
ihre FamilienangehÃ¶rigen fÃ¼r die ersten drei Monate ihres Aufenthalts (Nr. 1),
AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder, die kein Aufenthaltsrecht haben (Nr. 2 Buchst. a)
oder deren Aufenthaltsrecht allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt (Nr. 2
Buchst. b) und ihre FamilienangehÃ¶rigen vom Leistungsbezug ausgeschlossen.
Nach Â§ 7 Abs. 1 Satz 4 SGB II erhalten abweichend von Satz 2 Nr. 2
AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder und ihre FamilienangehÃ¶rigen Leistungen nach
diesem Buch, wenn sie seit mindestens fÃ¼nf Jahren ihren gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt im Bundesgebiet haben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts
nach Â§ 2 Abs. 1 des FreizÃ¼gG/EU festgestellt wurde.

Â 

Die Antragstellerin ist weder Arbeitnehmerin im Sinne von Â§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
SGB II noch kann sie sich auf einen Aufenthalt von fÃ¼nf Jahren in Deutschland
berufen, denn sie lebt nach ihren eigenen, insoweit wechselnden Angaben erst seit
MÃ¤rz, Juni bzw. November 2022 in der Bundesrepublik Deutschland. Ein
anderweitiges Aufenthaltsrecht der Antragstellerin als allenfalls das zur Arbeitsuche
ist nicht ersichtlich. EinÂ  Aufenthaltsrecht aus Â§ 2 Abs. 2 und Abs. 3, Â§Â§ 3, 3a, 4
und 4a FreizÃ¼gG/EU hat fÃ¼r sie nach der im vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzverfahren
nur mÃ¶glichen, aber auch ausreichenden summarischen PrÃ¼fung nicht
bestanden. 

Â 
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Auf Grund des inhaltsgleich in Â§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XII normierten
Leistungsausschlusses kommt fÃ¼r diesen Zeitraum auch die GewÃ¤hrung von
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach Â§ 23 Abs. 1 SGB XII nicht in
Betracht.

Â 

Ein Aufenthaltsrecht gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 6 und Â§ 3 FreizÃ¼gG/EU als
FamilienangehÃ¶rige eines UnionsbÃ¼rgers ist nicht glaubhaft gemacht worden. Es
kann nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin als FamilienangehÃ¶rige im
Sinne von Â§ 3 Abs. 1 FreizÃ¼gG/EU ein Aufenthaltsrecht von einem nach Â§ 2 Abs.
2 Nr. 1 bis 5 FreizÃ¼gG/EU freizÃ¼gigkeitsberechtigten UnionsbÃ¼rger ableiten
kann. FamilienangehÃ¶rige im Sinne des FreizÃ¼gigkeitsgesetzes sind nach dessen
Â§ 1 Abs. 2 Nr. 3 der Ehegatte, der Lebenspartner, die Verwandten in gerader
absteigender Linie der Person oder des Ehegatten oder des Lebenspartners, die das
21.Â Â Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen von diesen Unterhalt
gewÃ¤hrt wird, und die Verwandten in gerader aufsteigender Linie der Person oder
des Ehegatten oder des Lebenspartners, denen von diesen Unterhalt gewÃ¤hrt
wird. Die Antragstellerin ist mit Herrn Car, von dem mÃ¶glicherweise ein
entsprechendes Recht abgleitet werden kÃ¶nnte, nicht verheiratet und es bestand
auch keine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. 

Â 

Der Antragstellerin kann auch nicht als nahestehender Person im Sinne von Â§Â 1
Abs.Â 2 Nr.Â 4 Buchst. c FreizÃ¼gG/EU auf Grund vonÂ  Â§Â 3a Nr.Â 3
FreizÃ¼gG/EU auf Antrag das Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet verliehen
werden. Zwar dÃ¼rfte sie, weil sie mit ihrem LebensgefÃ¤hrten im Bundesgebiet
nicht nur vorÃ¼bergehend zusammenlebt, eine diesem nahestehende Person sein.
Es fehlt jedoch jedenfalls an der weiteren Tatbestandsvoraussetzung nach Â§Â 5
Abs.Â 1, Abs.Â 2 und Abs.Â 4 AufenthG, die nach Â§Â 11 Abs.Â 5 FreizÃ¼gG/EU in
den FÃ¤llen des Â§Â 3a FreizÃ¼gG/EU entsprechend anzuwenden sind. Der
Lebensunterhalt der Antragstellerin ist ohne die Inanspruchnahme Ã¶ffentlicher
Mittel gerade nicht gesichert.

Â 

Ein FreizÃ¼gigkeitsrecht nach Â§ 2 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. Â§ 4 FreizÃ¼gG/EU kommt
ebenfalls nicht in Betracht, weil die Antragstellerin nicht Ã¼ber einen
ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel
verfÃ¼gt.

Â 

Anhaltspunkte fÃ¼r das Vorliegen eines anderen Aufenthaltsrechts aus Â§Â 11 Abs.
14 S.Â 1 FreizÃ¼gG/EU in Verbindung mit den Bestimmungen des AufenthG sind
zum Zeitpunkt der Entscheidung des Senats nicht vorgetragen oder glaubhaft
gemacht worden und fÃ¼r den Senat auch nicht ersichtlich. Zwar ist das AufenthG
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nur fÃ¼r DrittstaatsangehÃ¶rige anwendbar (vgl. Â§ 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG), es
findet jedoch auch auf UnionsbÃ¼rger ausnahmsweise Anwendung, wenn es eine
gÃ¼nstigere Rechtsstellung vermittelt als das FreizÃ¼gG/EU (Â§ 11 Abs. 14
FreizÃ¼gG/EU). Dies ist hier aber nicht der Fall.

Â 

Insbesondere lÃ¤sst sich ein Aufenthaltsrecht der Antragstellerin nicht aus Â§ 7 Abs.
1 Satz 3 AufenthG herleiten. Nach dieser Vorschrift kann eine Aufenthaltserlaubnis
in begrÃ¼ndeten FÃ¤llen auch fÃ¼r einen von diesem Gesetz nicht vorgesehenen
Aufenthaltszweck erteilt werden. Allerdings kÃ¶nnen eheÃ¤hnlich
zusammenlebende heterosexuelle Paare weder aus dem Auffangtatbestand des Â§
7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG noch aus dem europÃ¤ischen Recht ein Aufenthaltsrecht
zur FamilienzusammenfÃ¼hrung ableiten, weil der Familiennachzug in Â§ 3
FreizÃ¼gG/EU und den Â§Â§ 27 ff. AufenthG abschlieÃ�end geregelt ist. Da
nichteheliche Lebensgemeinschaften von den ausdrÃ¼cklichen Regelungen gerade
nicht erfasst sind, ist die Anwendung von Â§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG
grundsÃ¤tzlich gesperrt (BSG, Urteil vom 30. Januar 2013 â�� B 4 AS 54/12 R -, Rn.
33, Juris).

Â 

Ein Aufenthaltsrecht der Antragstellerin lÃ¤sst sich auch in Bezug auf ihre drei
Kinder nicht aus einer Stellung als FamilienangehÃ¶rige (Â§ 2 Abs. 2 Nr. 6 und Â§ 3
Abs. 1 FreizÃ¼gG/EU) herleiten. Sie wÃ¤re dann zwar FamilienangehÃ¶rige ihrer
Kinder im Sinne von Â§ 1 Abs. 2 Nr. 3Â  Buchst. c FreizÃ¼gG/EU. Ihre Kinder
gehÃ¶ren aber nicht zu den in Â§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 FreizÃ¼gG/EU genannten
Personen. Sie kÃ¶nnten â�� im Hinblick auf die Vaterschaft des Herrn Ca â��
ihrerseits lediglich als FamilienangehÃ¶rige nach Â§Â 2 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. Â§ 3
Abs. 1 und Â§ 1 Abs. 2 Nr. 3Â  Buchst. c FreizÃ¼gG/EU freizÃ¼gigkeitsberechtigt
sein. Die Verleihung eines Rechts zum Aufenthalt als ihren Kindern nahestehende
Person im Sinne von Â§ 1 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. a FreizÃ¼gG/EU auf Grund vonÂ  Â§
3a Nr. 3 FreizÃ¼gG/EU scheitert an der hierfÃ¼r nach Â§Â 11 Abs. 5 FreizÃ¼gG/EU
erforderlichen Sicherung des Lebensunterhalts. Ebenso scheidet ein
FreizÃ¼gigkeitsrecht nach Â§ 2 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit Â§ 4 FreizÃ¼gG/EU
aus, weil die Antragstellerin nicht Ã¼ber einen ausreichenden
Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfÃ¼gt.

Â 

Die Antragstellerin kann sich im Hinblick auf ihre drei Kinder bzw. in Bezug auf
jedenfalls eines dieser Kinder auch nicht auf ein Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren
GrÃ¼nden nach Â§ 11 Abs. 14 FreizÃ¼gG/EU i. V. m. Â§Â§ 27 ff. AufenthG berufen. 

Â 

Ein solches Aufenthaltsrecht ergibt sich insbesondere nicht aus Â§ 28 AufenthG. Die
Vorschrift regelt den Familiennachzug zu Deutschen. Eine Aufenthaltserlaubnis ist
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danach unter anderem dem auslÃ¤ndischen Elternteil eines minderjÃ¤hrigen
ledigen Deutschen zur AusÃ¼bung der Personensorge zu erteilen, wenn der
Deutsche seinen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat (Â§ 28 Abs. 1 Satz
1 Nr. 3 AufenthG). Alle drei Kinder der Antragstellerin besitzen jedoch nicht die
deutsche, sondern die rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rigkeit. Zwar wird teilweise
vertreten, dass Â§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG aufgrund des in Art. 18 Abs. 1
AEUV statuierten Verbots der Diskriminierung aus GrÃ¼nden der
StaatsangehÃ¶rigkeit auch dem sorgeberechtigten Elternteil eines â�� wegen der
Begleitung des anderen Elternteils nach Â§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FreizÃ¼gG/EU i. V. m. Â§ 3
Abs. 1 FreizÃ¼gG/EU seinerseits freizÃ¼gigkeitsberechtigten â�� minderjÃ¤hrigen
UnionsbÃ¼rgers ein Aufenthaltsrecht vermitteln kann (so etwa LSG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 30.Â Oktober 2018 â�� L 19 AS 1472/18 B ER â��, Rn. 28
ff., juris). Dieser Auffassung folgt der Senat jedoch nicht.

Â 

Vielmehr ist mit der ganz Ã¼berwiegenden Meinung davon auszugehen, dass Â§ 28
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG â�� gemÃ¤Ã� seinem Wortlaut â�� nur auf den
Elternteil eines (minderjÃ¤hrigen) Deutschen Anwendung findet (so auch LSG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 09.Â Juni 2021 â�� L 34 AS 850/17 -, Rn. 51 ff., und
Beschluss vom 22. Mai 2017 â�� L 31 AS 1000/17 B ER â��, Rn. 2 ff.; LSG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 27. Juli 2017 â�� L 21 AS 782/17 B ER â��, Rn. 44 ff.; SG
Berlin, Urteil vom 09. Juli 2018 â�� S 135 AS 23938/15 â��, Rn. 54; jeweils zitiert
nach Juris). Das Diskriminierungsverbot des Art. 18 Abs. 1 AEUV gilt lediglich
unbeschadet der besonderen Bestimmungen der VertrÃ¤ge und wird durch
zahlreiche andere Vorschriften spezifiziert und konkretisiert. Der Regelung des Art.
18 Abs. 1 AEUV kÃ¶nnen keine weitergehenden Vorgaben entnommen werden als
diejenigen, die in den besonderen Bestimmungen bzw. den spezifischen
Diskriminierungsverboten enthalten sind (Epiney in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 6.
Aufl. 2022, AEUV Art. 18 Rn. 4, m. w. N.). Zu diesen besonderen Bestimmungen
gehÃ¶ren unter anderem die Art. 45, 49 und 56 AEUV, also die Vorschriften Ã¼ber
die FreizÃ¼gigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit und die
Dienstleistungsfreiheit, sowie die Regelungen der UnionsbÃ¼rgerrichtlinie. Die
UnionsbÃ¼rgerrichtlinie regelt im Einzelnen die Bedingungen, unter denen
UnionsbÃ¼rger und ihre FamilienangehÃ¶rigen ihr Recht auf FreizÃ¼gigkeit
innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten wahrnehmen kÃ¶nnen, das Recht
dieser Personen auf Daueraufenthalt sowie die BeschrÃ¤nkungen dieser Rechte
(vgl. insbesondere Art. 24 Abs. 2 der UnionsbÃ¼rgerrichtlinie, der eine
ausdrÃ¼ckliche Ausnahme vom Diskriminierungsverbot enthÃ¤lt). Das
ausdifferenzierte Normenprogramm, das der UnionsbÃ¼rgerrichtlinie (und dem sie
umsetzenden nationalen Recht: FreizÃ¼gG/EU) zugrunde liegt, wÃ¼rde durch die
von der Gegenauffassung befÃ¼rwortete Anwendung des Â§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
AufenthG auf den Elternteil eines minderjÃ¤hrigen UnionsbÃ¼rgers vollkommen
ausgehÃ¶hlt (vgl. zum Ganzen: Beschluss des Senats vom 07. Juli 2022 â�� L 3 AS
535/22 B ER -, unverÃ¶ffentlicht, m. w. N.). 

Â 
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Ebenso wenig ergibt sich aus Â§ 29 AufenthG ein Aufenthaltsrecht der
Antragstellerin. FÃ¼r den Familiennachzug zu einem AuslÃ¤nder muss nach Abs. 1
dieser Vorschrift der AuslÃ¤nder, zu dem der Nachzug angestrebt wird
(Stammberechtigter), eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EU, Aufenthaltserlaubnis oder eine Blaue Karte EU besitzen und ausreichender
Wohnraum zur VerfÃ¼gung stehen. Weder die Kinder noch der LebensgefÃ¤hrte
der Antragstellerin verfÃ¼gten im streitbefangenen Zeitraum Ã¼ber einen der in
dieser Norm genannten Aufenthaltstitel Die derzeitigen WohnverhÃ¤ltnisse im Sinne
einer Unterbringung in NotunterkÃ¼nften, die lediglich Ã¼berbrÃ¼ckenden
Charakter hat und deren Ã�nderung nicht absehbar ist, gewÃ¤hrleisten zudem
keinen ausreichenden Wohnraum.

Â 

Ein Aufenthaltsrecht der Antragstellerin kann auch nicht unmittelbar aus Art. 6 GG
hergeleitet werden.

Â 

Â 

Das BSG hat in seinem bereits mehrfach zitierten Urteil vom 30. Januar 2013 (Az. B
4 AS 54/12 R, Rn. 34 ff., Juris) ausgefÃ¼hrt, insofern handele es sich um ein
Aufenthaltsrecht aus familiÃ¤ren GrÃ¼nden, das aus dem Zusammenleben der
Partner mit einem gemeinsamen Kind oder dem Kind eines Partners folge. Diese
Personengruppen bildeten jeweils eine Familie im Sinne des Art. 6 GG und der Â§Â§
27 Abs. 1, 28 Abs. 1, 29 und 32 AufenthG und kÃ¶nnten sich auch auf den Schutz
aus Art.Â 8 EMRK berufen. Insofern werde in der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung zum AufenthG angenommen, dass der bevorstehenden Geburt
eines Kindes aufenthaltsrechtliche Vorwirkungen fÃ¼r den Aufenthaltsstatus eines
Elternteils zukommen kÃ¶nnen. Die anstehende Vaterschaft eines bereits im
Bundesgebiet lebenden AuslÃ¤nders hinsichtlich des ungeborenen Kindes einer
deutschen, aber auch auslÃ¤ndischen StaatsangehÃ¶rigen kÃ¶nne
aufenthaltsrechtliche Vorwirkungen im Sinne eines Abschiebungshindernisses
begrÃ¼nden, wenn entweder der Schutz der Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG und die
aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitende Schutzpflicht fÃ¼r die
Gesundheit der werdenden Mutter und des Kindes dies gebieten, oder wenn beide
Elternteile bereits in VerhÃ¤ltnissen lebten, welche eine gemeinsame Ã�bernahme
der elterlichen Verantwortung sicher erwarten lieÃ�en und eine (vorÃ¼bergehende)
Ausreise zur DurchfÃ¼hrung eines Sichtvermerkverfahrens nicht zumutbar sei. Von
der Schutzpflicht des Staates aus Art. 6 GG sei insbesondere die Rechtsposition des
Kindes sowie dessen Anspruch auf ErmÃ¶glichung bzw. Aufrechterhaltung eines
familiÃ¤ren Bezuges zu beiden Elternteilen von Geburt an betroffen.

Â 

Diesen AusfÃ¼hrungen kann ein unmittelbar aus Art. 6 GG abgeleitetes
Aufenthaltsrecht nicht entnommen werden. Vielmehr handelt es sich um die zeitlich
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erweiternde Auslegung (Vorwirkung) gesetzlich geregelter Aufenthaltsrechte unter
Beachtung grundrechtlicher GewÃ¤hrleistungen. Dies steht in Einklang mit der
stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BVerfG, wonach Art. 6 GG keinen unmittelbaren
Anspruch auf Aufenthalt gewÃ¤hrt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 1987 â�� 2
BvR 1226/83 u. a. â��, BVerfGE 76, 1; BVerfG, Beschluss vom 18. April 1989 â�� 2
BvR 1169/84 â��, BVerfGE 80, 81). Allerdings verpflichtet die in Art. 6 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 GG enthaltene wertentscheidende Grundsatznorm, nach
welcher der Staat die Familie zu schÃ¼tzen und zu fÃ¶rdern hat, die
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde, bei der Entscheidung Ã¼ber aufenthaltsbeendende
MaÃ�nahmen die familiÃ¤ren Bindungen des den (weiteren) Aufenthalt
begehrenden AuslÃ¤nders an Personen, die sich berechtigterweise im Bundesgebiet
aufhalten, pflichtgemÃ¤Ã�, d. h. entsprechend dem Gewicht dieser Bindungen, in
ihren ErwÃ¤gungen zur Geltung zu bringen. Dieser verfassungsrechtlichen Pflicht
des Staates zum Schutz der Familie entspricht ein Anspruch des TrÃ¤gers des
Grundrechts aus Art. 6 GG darauf, dass die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden und Gerichte
bei der Entscheidung Ã¼ber das Aufenthaltsbegehren seine familiÃ¤ren Bindungen
an im Bundesgebiet lebende Personen angemessen berÃ¼cksichtigen. Dabei ist
grundsÃ¤tzlich eine Betrachtung des Einzelfalls geboten, bei der auf der einen Seite
die familiÃ¤ren Bindungen zu berÃ¼cksichtigen sind, auf der anderen Seite aber
auch die sonstigen UmstÃ¤nde des Einzelfalls (BVerfG, BeschlÃ¼sse vom 01.
Dezember 2008 â�� 2 BvR 1830/08 â��, Rn. 26, und vom 09.Â Januar 2009 â�� 
2Â BvR 1064/08 â��, Rn. 14, jeweils in Juris). 

Â 

Von einer unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen BeeintrÃ¤chtigung des Schutzbereichs von Art.
6 GG kann nur dann die Rede sein, wenn UmstÃ¤nde vorliegen, die ein
gemeinsames Verlassen des Bundesgebietes unzumutbar machen wÃ¼rden (LSG
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07. April 2022 â�� L 18 AS 312/22 B ER -, Rn.
11 ff., Juris).UnionsbÃ¼rger kÃ¶nnen grundsÃ¤tzlich darauf verwiesen werden, die
erforderlichen Existenzsicherungsleistungen durch die Inanspruchnahme von
Sozialleistungen im Heimatstaat als AusprÃ¤gung der eigenverantwortlichen
Selbsthilfe zu realisieren (BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022 â�� B 4 AS 2/21 R -, Rn.
38, Juris). Auch das BVerfG hat bereits von einem BeschwerdefÃ¼hrer verlangt, sich
mit der MÃ¶glichkeit einer Bedarfsdeckung im Ausland auseinanderzusetzen
(BVerfG [Kammer] vom 04.Â Oktober 2016 â�� 1 BvR 2778/13 -, Rn. 8, Juris).
Weiterhin hat etwa auch das LSG Hessen in seiner Entscheidung vom 04. Dezember
2023 (Az. L 7 AS 421/22) im Hinblick auf die gemeinsame RÃ¼ckkehr ins
Heimatland eine unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige BeeintrÃ¤chtigung grundrechtlicher
GewÃ¤hrleistungen des Art. 6 GG bzw. der GewÃ¤hrleistungen des Art. 8 EMRK im
Ergebnis verneint. Ebenso wie der 18. Senat des LSG Berlin-Brandenburg in seiner
Entscheidung vom 07. April 2022 (Az. L 18 AS 312/22 B ER, Rn. 11 ff., Juris) hat es
darauf abgestellt, ob im Einzelfall besondere GrÃ¼nde vorliegen, die ein
gemeinsames Verlassen des Bundesgebietes unzumutbar machen (vgl. Rn. 59,
Juris). Die Entscheidung des LSG Hessen knÃ¼pft an das Urteil des BSG vom 06.
Juni 2023 (Az. B 4 AS 4/22 R) an. Danach ist es mit dem Grundgesetz vereinbar,
Personen, denen die Ausreise aus der Bundesrepublik mÃ¶glich und zumutbar ist,
von existenzsichernden Leistungen auszuschlieÃ�en (vgl. Rn. 27 ff., Juris). 
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Â 

Dies zu Grunde gelegt, sind die Schutzwirkungen, die von der familiÃ¤ren Bindung
der Antragstellerin zu ihren Kindern und ihrem LebensgefÃ¤hrten ausgehen, zwar
bei der Auslegung der Normen des AufenthG zu berÃ¼cksichtigen, fÃ¼hren konkret
aber nicht dazu, dass sich ein Aufenthaltsrecht der Antragstellerin begrÃ¼nden
lÃ¤sst. Die UmstÃ¤nde des Einzelfalls, auf die nach der oben zitierten
Rechtsprechung des BVerfG abzustellen ist, zeichnen sich hier dadurch aus, dass
die Lebensgemeinschaft zwischen der Antragstellerin, ihrem LebensgefÃ¤hrten und
ihren drei Kindern zukÃ¼nftig keineswegs nur in der Bundesrepublik Deutschland
stattfinden kÃ¶nnen wird. FÃ¼r den Senat ist nicht erkennbar, dass sich der
Aufenthalt der Antragstellerin in Deutschland bereits verfestigt hÃ¤tte. 

Â 

Als die Antragstellerin am 27. Februar 2024 das vorliegende einstweilige
Rechtsschutzverfahren einleitete, hielt sie sich gerade einmal ein gutes Jahr in der
Bundesrepublik Deutschland bzw. in B auf. Dies gilt jedenfalls, wenn man an
objektive UmstÃ¤nde anknÃ¼pft und die Auskunft des Landesamtes fÃ¼r BÃ¼rger-
und Ordnungsangelegenheiten vom 06.Â Juli 2023 heranzieht, wonach der Zuzug
aus RumÃ¤nien in das Bundesgebiet bzw. der Einzug in die erste Notunterkunft in B
erst am 24. Januar 2023 erfolgt sein sollen. Der Senat verkennt dabei nicht, dass
der weitere Umstand der Geburt der gemeinsamen Tochter R in B am
19.Â Dezember 2022 dafÃ¼r spricht, dass die Antragstellerin bzw. ihre Familie
bereits einige â�� wenige â�� Monate zuvor in das Bundesgebiet gezogen sind.
Nachvollziehbar sind vor diesem Hintergrund die eigenen Erstangaben der
Antragstellerin, wonach sie sich tatsÃ¤chlich seit November 2022 in der
Bundesrepublik aufgehalten haben will. Keine StÃ¼tze finden indes ihre zeitlich
nachfolgenden Angaben, wonach sie sich bereits seit ca. Juni 2022 bzw. seit MÃ¤rz
2022 in der Bundesrepublik aufhalten will. Noch im Februar 2022 hielt sich die
Antragstellerin jedenfalls in Frankreich auf, was durch den Umstand belegt wird,
dass ihre Tochter F am 11. Februar 2022 in der franzÃ¶sischen Gemeinde M
geboren wurde. 

Â 

Ein verfestigter Aufenthalt der Antragstellerin im Bundesgebiet ergibt sich auch
nicht daraus, dass sie selbst oder ihr Lebenspartner Herr Ca sich nachhaltig in das
Erwerbsleben in der Bundesrepublik integriert hÃ¤tten. Herr Ca ging hier nur
zeitweise und auch in nur geringem Umfang einer ErwerbstÃ¤tigkeit als Bauhelfer
bzw. als Reinigungskraft nach. Ein dauerhaftes ArbeitsverhÃ¤ltnis besteht nicht,
sein letzter Arbeitsvertrag ist erst am 13. MÃ¤rz 2024 geschlossen worden. Der
Aufnahme einer qualifizierten TÃ¤tigkeit, mit der er in grÃ¶Ã�erem Umfang zur
Existenzsicherung seiner Familie beitragen kÃ¶nnte, sind bereits dadurch Grenzen
gesetzt, dass er weder der deutschen Sprache mÃ¤chtig ist noch erkennbare
Anstrengungen unternommen hat, sich gewisse Grundkenntnisse anzueignen.
Gleiches gilt auch fÃ¼r die Antragstellerin selbst. Auch sie spricht zwar die
rumÃ¤nische Sprache, ist mit der deutschen aber offenbar nicht einmal in ihren
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GrundzÃ¼gen vertraut. Als rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige ist es der
Antragstellerin daher grundsÃ¤tzlich zumutbar, ihre familiÃ¤re Lebensgemeinschaft
in RumÃ¤nien zu fÃ¼hren (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BVerfG, Beschluss vom 01.
Dezember 2008 â�� 2 BvR 1830/08 â��, Rn. 27, Juris). 

Â 

Die Antragstellerin und ihre AngehÃ¶rigen haben auch keine eigene Wohnung, die
zur Verfestigung ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik beitragen kÃ¶nnte. Seit
ihrer Einreise in die Bundesrepublik sind sie zur Abwendung unfreiwilliger
Obdachlosigkeit ordnungsbehÃ¶rdlich in wechselnden NotunterkÃ¼nften
untergebracht. Diese nur prekÃ¤re, instabile Wohnsituation steht einer Integration
deutlich im Wege.Â  

Â 

Eine Verfestigung des Aufenthalts der Antragstellerin ist auch nicht dadurch
gegeben, dass ihre Kinder eine Schule oder KindertagesstÃ¤tte besuchen wÃ¼rden.
Nicht erkennbar sind wesentliche soziale Kontakte zu InlÃ¤ndern. Bei der
Gesamtsituation der Antragstellerin stellt sich eine gelingende Integration in das
soziale und erwerbswirtschaftliche GefÃ¼ge der Bundesrepublik auch
perspektivisch als unwahrscheinlich dar. 

Â 

Gravierende BeeintrÃ¤chtigungen, die bei einem familiÃ¤ren Zusammenleben im
Heimatland drohen wÃ¼rden, sind nicht zu erkennen. Die Antragstellerin und ihr
Lebenspartner sprechen rumÃ¤nisch, so dass fÃ¼r eine soziale und berufliche
Integration in ihrem Heimatland â�� im Gegensatz zu ihrem Leben in der
Bundesrepublik â�� jedenfalls keine Sprachbarriere besteht. Die eidesstattliche
Versicherung der Antragstellerin, sie und ihr Lebenspartner hÃ¤tten in RumÃ¤nien
keine AngehÃ¶rigen, bei denen sie unterkommen kÃ¶nnten, macht fÃ¼r sich
genommen eine RÃ¼ckkehr in ihr Heimatland nicht unzumutbar. Auch in der
Bundesrepublik kann die Antragstellerin nicht bei AngehÃ¶rigen unterkommen,
sondern nÃ¤chtigt mit ihrer Familie seit Ã¼ber einem Jahr in NotunterkÃ¼nften.
Ã�berdies sind die allgemein gehaltenen Angaben der Antragstellerin zur fehlenden
Bindung an ihr Heimatland fÃ¼r den Senat auch wenig nachvollziehbar. Die
Antragstellerin und ihr Partner haben â�� soweit erkennbar â�� den ganz
Ã¼berwiegenden Teil ihres Lebens in ihrem Heimatland verbracht und sind dort
sozialisiert worden. Vor diesem Hintergrund ist es der Antragstellerin nicht
unzumutbar, die Bundesrepublik zur Aufrechterhaltung des Familienbundes zu
verlassen und ihre wirtschaftliche Existenz in RumÃ¤nien zu sichern bzw. ggf. unter
Inanspruchnahme von dortigen Sozialleistungen sichern zu lassen.

Die Regelungen in Â§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II sind auch europarechtskonform.
Nach der Rechtsprechung des EuGH sind Regelungen eines Mitgliedstaats, nach
denen StaatsangehÃ¶rige anderer Mitgliedstaaten vom Zugang zu
beitragsunabhÃ¤ngigen Sozialleistungen ausgeschlossen werden, wenn ihnen gar
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kein Aufenthaltsrecht zusteht (Rechtssache â��Danoâ��, Urteil vom 11. November
2014 â�� C-333/13 -, Juris) oder wenn sich ihr Aufenthaltsrecht nur aus dem Zweck
der Arbeitsuche ergibt (Rechtssache â��Alimanovicâ��, Urteil vom 15. September
2015 â�� C-67/14 -, Juris), mit Unionsrecht vereinbar. Vor diesem Hintergrund
bestehen fÃ¼r den Senat keine Zweifel an der Vereinbarkeit des
Leistungsausschlusses mit europarechtlichen Vorschriften. 

Â 

Das gleiche gilt fÃ¼r die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Der Gesetzgeber hat
mit dem Regelungsregime desÂ Â§Â 7 Abs. 2 SatzÂ 2 SGB IIÂ undÂ Â§Â 23 Abs. 3
und 3a SGB XIIÂ in der seit dem 29. Dezember 2016 geltenden Fassung in Reaktion
auf die Rechtsprechung des BSGÂ Â verfassungskonform die Nachrangigkeit des
deutschen Sozialleistungssystems gegenÃ¼ber demjenigen des Herkunftslandes
ausgestaltet. Dies hat das BSG in seiner neueren Rechtsprechung (so ausfÃ¼hrlich
im Urteil vom 29. MÃ¤rz 2022 â�� B 4 AS 2/21 R â��, Rn. 34 ff., Juris) unter
Bezugnahme und Auseinandersetzung mit Nachweisen in der Literatur, derÂ  hierzu
ergangenen Rechtsprechung der Landessozialgerichte sowie insbesondere der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entschieden. Der Senat schlieÃ�t
sich dem nach eigener PrÃ¼fung an. Nach den AusfÃ¼hrungen des BSG verletzt
der Leistungsausschluss EU-AuslÃ¤nder insbesondere nicht in ihrem Grundrecht auf
GewÃ¤hrleistung eines menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Der Gesetzgeber muss UnionsbÃ¼rgern ohne ein
Aufenthaltsrecht oder lediglich mit einem Aufenthaltsrecht, das sich allein aus dem
Zweck der Arbeitsuche ergibt, jedenfalls dann keinen Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts einrÃ¤umen, wenn ihnen eine Ausreise aus der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere eine RÃ¼ckkehr in ihr Heimatland,
mÃ¶glich und zumutbar ist. Der Umstand, dass auch AuslÃ¤nder in den
persÃ¶nlichen GewÃ¤hrleistungsbereich des Grundrechts auf GewÃ¤hrleistung
eines menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums fallen, wenn sie sich im Inland
aufhalten, sagt nichts Ã¼ber dessen sachlichen GewÃ¤hrleistungsbereich aus.

Â 

Die Verfassung gebietet nicht die GewÃ¤hrung voraussetzungsloser
Sozialleistungen. Der Gesetzgeber gewÃ¤hrt FÃ¼rsorgeleistungen zur finanziellen
Existenzsicherung entsprechend insbesondere nur dann, wenn es dem Betroffenen
nicht mÃ¶glich ist, seinen eigenen Lebensunterhalt auf andere zumutbare Weise
sicherzustellen (vgl. BVerfG, Urteil vom 05. November 2019 â�� 1 BvL 7/16 -, Rn.
209, Juris), und knÃ¼pft damit an die Eigenverantwortlichkeit an, die Teil der Art. 1
Abs. 1 GG zugrundeliegenden Vorstellung vom Menschen ist. Der Gesetzgeber kann
daher verfassungsrechtlich zulÃ¤ssig die LeistungsgewÃ¤hrung von
Grundsicherungsleistungen an das Vorliegen von formellen und materiellen
Voraussetzungen knÃ¼pfen. Er kann etwa einen Anspruch auf
Grundsicherungsleistungen und Ã¤hnliche Leistungen davon abhÃ¤ngig machen,
dass es dem Betroffenen nicht mÃ¶glich ist, sein Existenzminimum aus eigenem
Einkommen oder VermÃ¶gen zu decken (vgl. dazu BVerfG [Kammer] vom
11.Â MÃ¤rz 2010 â�� 1 BvR 3163/09 -; BVerfG [Kammer] vom 07. April 2010 â�� 1
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BvR 688/10 -, jeweils in Juris). Der Gesetzgeber darf UnionsbÃ¼rger regelmÃ¤Ã�ig
darauf verweisen, die erforderlichen Existenzsicherungsleistungen durch die
Inanspruchnahme von Sozialleistungen im Heimatstaat als AusprÃ¤gung der
eigenverantwortlichen Selbsthilfe zu realisieren (allgemein zur Zumutbarkeit der
RÃ¼ckkehr von AuslÃ¤ndern in ihre HeimatlÃ¤nder, selbst wenn damit familiÃ¤re
oder wirtschaftliche Nachteile verbunden sind, etwa: BVerfG vom 12 Mai 1987 â�� 2
BvR 1226/83 u. a.; BVerfG [Kammer] vom 20.Â Oktober 2021 â�� 2 BvR 95/21 -,
Juris). Auch das BVerfG verlangt von einem BeschwerdefÃ¼hrer zur Darlegung
eines VerfassungsverstoÃ�es durch den Leistungsausschluss, sich mit der
MÃ¶glichkeit einer Bedarfsdeckung im Ausland auseinanderzusetzen (BVerfG
[Kammer] von 04. Oktober 2016 â�� 1 BvR 2778/13 -, Juris). Etwas anderes folgt
nicht aus dem Urteil des BVerfG zum Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und
insbesondere der dortigen Formulierung, das Existenzminimum mÃ¼sse in jedem
Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein (BVerfG vom 18. Juli 2012 â�� 1 BvL 10/10, 
1 BvL 2/11 -, Juris). Denn die dortigen AusfÃ¼hrungen betrafen zum einen nur die
Frage der hÃ¶henmÃ¤Ã�igen Bemessung des Bedarfs, nicht aber die davon zu
trennende Frage der Zumutbarkeit anderer Bedarfsdeckung und
Bedarfsvermeidung. Zum anderen betrafen sie nur den von Â§Â 1 Abs. 1 AsylbLG
erfassten Personenkreis, bei dem der Gesetzgeber typisierend davon ausgeht, dass
diesem eine RÃ¼ckreise in das Heimatland gegenwÃ¤rtig nicht mÃ¶glich oder
zumutbar ist. Dies ist bei UnionsbÃ¼rgern grundsÃ¤tzlich, vorbehaltlich
individueller UmstÃ¤nde im Einzelfall, anders. Auch die Auffassung, es mÃ¼sse ein
Leistungsanspruch bestehen, solange der Staat das Nichtbestehen des
FreizÃ¼gigkeitsrechts nicht festgestellt hat, entspricht nicht der gesetzlichen
Konzeption, die zur Bedingung des Leistungsausschlusses gerade nur das Fehlen
eines den Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II begrÃ¼ndenden
Aufenthaltsrechts (vgl. Â§Â 7 Abs. 1 SatzÂ 2 SGB II) macht. Ã�hnlich wie eine
unterbliebene VermÃ¶gensverwertung nicht zu einem Leistungsanspruch fÃ¼hrt,
sind Leistungen nicht allein deshalb zu gewÃ¤hren, weil die Ausreise aus der
Bundesrepublik Deutschland unterbleibt. Der Gesetzgeber hat dem vom BVerfG
konturierten Grundrecht auf GewÃ¤hrleistung eines menschenwÃ¼rdigen
Existenzminimums durch das differenzierte RegelungsgefÃ¼ge des Â§Â 7 Abs. 2
SatzÂ 2 Nr. 2 Buchst. a und b SGB II und Â§Â 23 Abs. 3 und 3a SGB XII Rechnung
getragen: Soweit dem UnionsbÃ¼rger im Einzelfall eine Ausreise aus der
Bundesrepublik Deutschland gegenwÃ¤rtig nicht mÃ¶glich oder zumutbar ist,
kÃ¶nnen Leistungen nach MaÃ�gabe der HÃ¤rtefallregelung des Â§Â 23 Abs. 3
SatzÂ 6 SGB XII in Betracht kommen. Der nach Â§Â 7 Abs. 1 SatzÂ 2 Nr. 2 Buchst. a
und b SGB II von Leistungen nach dem SGB II und nach Â§Â 23 Abs. 3 SatzÂ 1 Nr. 2
SGB XII von Leistungen nach Â§Â 23 Abs. 1 SGB XII und von Leistungen nach dem
Vierten Kapitel des SGB XII ausgeschlossene Personenkreis erhÃ¤lt zwar
grundsÃ¤tzlich lediglich noch Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen bis zur Ausreise,
lÃ¤ngstens jedoch fÃ¼r einen Zeitraum von einem Monat (Â§Â 23 Abs. 3 SatzÂ 3
und 5 SGB XII) sowie die angemessenen Kosten der RÃ¼ckreise (Â§Â 23 Abs. 3a
SGB XII). Soweit dies im Einzelfall besondere UmstÃ¤nde aber erfordern, werden
diesen Personen zur Ã�berwindung einer besonderen HÃ¤rte andere Leistungen im
Sinne von Â§Â 23 Abs. 1 SGB XII gewÃ¤hrt; ebenso sind Leistungen Ã¼ber einen
Zeitraum von einem Monat hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall aufgrund
besonderer UmstÃ¤nde zur Ã�berwindung einer besonderen HÃ¤rte und zur
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Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage geboten ist (Â§Â 23 Abs. 3 SatzÂ 6
SGB XII; vgl. BT-Drucks 18/10211, S. 17). EU-AuslÃ¤nder sind schlieÃ�lich auch
nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG als allgemeinem Gleichheitssatz
verletzt, etwa weil sie anders behandelt werden als der von Â§Â 1 Abs. 1 AsylbLG
erfasste Personenkreis. Eine etwaige Ungleichbehandlung wÃ¤re jedenfalls durch
die â�� oben dargelegten â�� UmstÃ¤nde gerechtfertigt, die auch einer Verletzung
des Grundrechts auf GewÃ¤hrleistung eines menschenwÃ¼rdigen
Existenzminimums entgegenstehenÂ  (vgl. zu allem BSG, Urteil vom 29. MÃ¤rz
2022Â â�� B 4 AS 2/21 RÂ â��, Rn. 35 â�� 44, Juris).

Â 

Das Gleichbehandlungsgebot des Art.Â 1 EuropÃ¤isches FÃ¼rsorgeabkommen
(EFA)Â  steht einer Anwendung des Leistungsausschlusses nachÂ Â§ 23 Abs. 3 SGB
XII nicht entgegen. Zwar ist hinsichtlich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
SGB XII kein Vorbehalt der Bundesregierung erklÃ¤rt worden; aber die
Antragstellerin ist rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige und RumÃ¤nien ist kein
Unterzeichnerstaat des EFA (vgl. hierzu LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
18.Â Oktober 2023 â�� L 4 AS 106/20 -, Rn. 70; Beschluss vom 09. Februar 2022
â�� L 14 AS 1563/21 B ER -, Rn. 41, jeweils in Juris).

Â 

Vor diesem Hintergrund hat der Antragsgegner einen Leistungsanspruch der
Antragstellerin grundsÃ¤tzlich zurecht verneint, und der Beschluss des SG vom 26.
April 2024, der Antragstellerin Leistungen zuzusprechen, erweist sich
grundsÃ¤tzlich als unzutreffend. 

Â 

Abweichendes gilt jedoch fÃ¼r den Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis
einschlieÃ�lich 01. April 2024. Der Antragstellerin steht insoweit ein SGB II-
Leistungsanspruch in HÃ¶he von 80 vom Hundert der maÃ�geblichen Regelleistung
zuzÃ¼glich eines Mehrbedarfs und der Kosten der Unterkunft zu, so dass die
erstinstanzliche Entscheidung im Ergebnis insoweit zu bestÃ¤tigen war. 

Â 

Der Senat entscheidet insoweit aufgrund einer FolgenabwÃ¤gung. FÃ¼r den
betroffenen Zeitraum vom 27. Februar 2024 bis einschlieÃ�lich 01. April 2024
ergeben sich aufgrund dieser FolgenabwÃ¤gung LeistungsansprÃ¼che. Innerhalb
dieses Zeitraums ist die besondere Situation der Antragstellerin wÃ¤hrend des
Mutterschutzes zu berÃ¼cksichtigen.

Â 

Im Hinblick auf die Zeit des Mutterschutzes sieht der Senat es als offen an, ob dieÂ 
Antragstellerin bei verfassungskonformer Anwendung der Vorschriften sich zu
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einem anderen Zweck als der Arbeitsuche in Deutschland aufhÃ¤lt und damit
mÃ¶glicherweise keinem Leistungsausschluss nach Â§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. b
SGBÂ II oder Â§Â 23Â Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XII unterliegen wird.

Â 

Das LSG Berlin-Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 16. September 2019
(LÂ 31Â AS 1627/19 B ER, Rn. 18 ff., Juris) hierzu ausgefÃ¼hrt:

Â 

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass wegen der Schwangerschaft (welche im
vorliegenden Fall auch noch kÃ¶rperliche Schonung verlangt und deshalb einer
Aufenthaltsverlegung entgegensteht) innerhalb der Mutterschutzfrist
aufenthaltsbeendigende MaÃ�nahmen rechtlich nicht mÃ¶glich sind.

Welche Konsequenzen aufenthaltsrechtlicher und leistungsrechtlicher Art sich im
Falle eines Aufenthaltes im Bundesgebiet aus humanitÃ¤ren GrÃ¼nden fÃ¼r
DrittstaatsangehÃ¶rige (keine EU-BÃ¼rger) ergeben, ist jedoch jedenfalls fÃ¼r von
Abschiebung bedrohte AuslÃ¤nder in Â§Â 60 a Aufenthaltsgesetz i.V.m. Â§Â 1
Abs.Â 1 Nr.Â 4 Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Danach kann eine Duldung
(vorÃ¼bergehende Aussetzung der Abschiebung) einem AuslÃ¤nder erteilt werden
(Â§Â 60 a Abs.Â 2 S.Â 3 Aufenthaltsgesetz), wenn dringende humanitÃ¤re oder
persÃ¶nliche GrÃ¼nde oder erhebliche Ã¶ffentliche Interessen seine
vorÃ¼bergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Ein solches
zeitweises inlandsbezogenes Abschiebungshindernis im Sinne des Â§Â 60 a
Aufenthaltsgesetz aus humanitÃ¤ren GrÃ¼nden stellt die ReiseunfÃ¤higkeit einer
Schwangeren innerhalb der aus dem errechneten Geburtstermin folgenden
Mutterschutzfrist im Sinne des Mutterschutzgesetzes dar (vergleiche zum Ganzen
ausfÃ¼hrlich: VG WÃ¼rzburg, Beschluss vom 25. April 2019, W 8 S 19.50295, zitiert
nach Juris, dort Rn. 13 und 14 mit weiteren umfangreichen Nachweisen).

WÃ¤re die Antragstellerin somit als DrittstaatsangehÃ¶rige von einer Abschiebung
bedroht, kÃ¶nnte sie gemÃ¤Ã� Â§Â 60a Abs.Â 2 S.Â 3 Aufenthaltsgesetz eine
Duldung 

erwirken, die gemÃ¤Ã� Â§Â 1 Abs.Â 1 Nr.Â 4 Asylbewerberleistungsgesetz dazu
fÃ¼hren wÃ¼rde, dass sie einen Anspruch auf GewÃ¤hrung von Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz hÃ¤tte.

Es kann im Ergebnis also nicht sein, dass eine EU-BÃ¼rgerin, die nach dem
FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU mit viel weitergehenden Rechten ausgestattet ist als
sonstige DrittstaatsangehÃ¶rige schlechter steht als solche.

Eine Duldung im Sinne des Â§Â 60 a Aufenthaltsgesetz, die dann in entsprechender
Anwendung des Â§Â 1 Abs.Â 1 Nr.Â 4 Asylbewerberleistungsgesetz zu Leistungen
fÃ¼hren wÃ¼rde, kann der Antragstellerin aber vorliegend deshalb nicht erteilt
werden, weil in ihrem Fall nicht gemÃ¤Ã� Â§Â 5 Abs.Â 4 S.Â 1
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FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU der Verlust des Rechts nach Â§Â 2 Abs.Â 1
FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU (Recht auf FreizÃ¼gigkeit) festgestellt worden ist, sodass
Sie sich weiterhin erlaubt im Bundesgebiet aufhalten kann und nicht von
Abschiebung (Â§Â 7 Abs.Â 1 S.Â 2 FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU) bedroht ist. Dem
Senat ist auch aus einer erst kÃ¼rzlich durchgefÃ¼hrten Fortbildung durch den
Leiter der B AuslÃ¤nderbehÃ¶rde bekannt, dass die AuslÃ¤nderbehÃ¶rde des
Landes B jedenfalls in der Regel keine Verlustfeststellung des FreizÃ¼gigkeitsrechts
von EU-AuslÃ¤ndern sowie gegebenenfalls Abschiebungen ins EU-Ausland
vornimmt, weil dies aus rein praktischen GrÃ¼nden sinnlos ist, da EU-AuslÃ¤nder
bis auf wenige Ausnahmen (Â§Â 6 Abs.Â 1 i.V.m. Â§Â 7 Abs.Â 2
FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU) das Recht hÃ¤tten, unverzÃ¼glich in die Bundesrepublik
Deutschland erneut einzureisen. Deshalb kann die Antragstellerin jedenfalls im
Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes nicht darauf verwiesen werden,
zunÃ¤chst die Verlustfeststellung zu betreiben, um dann gegebenenfalls Leistungen
in analoger Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Anspruch zu
nehmen. Es ist verfassungsrechtlich unter dem Aspekt der MenschenwÃ¼rde i. V.
m. dem Sozialstaatsprinzip schlichtweg undenkbar, dass wegen eines
Abschiebungshindernisses die Ausreise rechtlich nicht verlangt werden kann,
gleichzeitig der Antragstellerin aber kein Leistungsanspruch zuerkannt wird, so dass
sie ihr Kind ohne Krankenversicherungsschutz sozusagen â��auf der StraÃ�eâ�� zur
Welt bringen mÃ¼sste.

Â 

Diesen AusfÃ¼hrungen schlieÃ�t sich der erkennende Senat nach eigener
PrÃ¼fung an (vgl. insoweit auch den Beschluss des Senats vom 07. Juli 2022, Az. L
3 AS 535/22 B ER, unverÃ¶ffentlicht). ErgÃ¤nzend hierzu ist zu bedenken, dass nach
der GÃ¼nstigkeitsregelung in Â§ 11 Abs. 14 FreizÃ¼gG/EU das Aufenthaltsgesetz
anwendbar ist, wenn es eine gÃ¼nstigere Rechtsstellung vermittelt. Zwar vermittelt
Â§ 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG kein Aufenthaltsrecht. Ein solches kÃ¶nnte aber nach
Â§ 25 Abs. 4 AufenthG in Betracht zu ziehen sein. Danach kann einem nicht
vollziehbar ausreisepflichtigen AuslÃ¤nder fÃ¼r einen vorÃ¼bergehenden
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitÃ¤re
oder persÃ¶nliche GrÃ¼nde oder erhebliche Ã¶ffentliche Interessen seine
vorÃ¼bergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. In diesen
FÃ¤llen kann auch von den allgemeinen Voraussetzungen der Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nach Â§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG (Sicherung des
Lebensunterhaltes) abgesehen werden (Â§ 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG; so bereits im
nicht verÃ¶ffentlichten Beschluss des Senats vom 19.Â August 2021 â�� L 3 AS
535/21 B ER; vgl. auch BSG, Urteil vom 20. Januar 2016 â�� B 14 AS 35/15 R -, Rn.
29, Juris). 

Â 

Soweit durch die Entbindung des Sohnes der Antragstellerin am 05. Februar 2024
unter BerÃ¼cksichtigung der Wertungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) bzw.
der dort festgelegten Mutterschutzfristen von dringenden humanitÃ¤ren GrÃ¼nden
bzw. von einer Notlage auszugehen ist, ist mithin aufgrund einer FolgenabwÃ¤gung
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zu entscheiden. Die Antragstellerin wohnt zusammen mit ihrem LebensgefÃ¤hrten
und den gemeinsamen Kindern, die ergÃ¤nzend Leistungen der Grundsicherung
beziehen, in wechselnden NotunterkÃ¼nften. Es ist nicht ersichtlich, dass â��
abgesehen von bei weitem nicht bedarfsdeckenden Erwerbseinkommen ihres
Partners â�� anderweitiges Einkommen oder VermÃ¶gen der Antragstellerin
vorhanden wÃ¤re. Leistungen der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende dienen
aber der Sicherstellung eines menschenwÃ¼rdigen Lebens und stellen eine
verfassungsrechtliche Pflicht des Staates sicher, die dem Gebot des Schutzes der
MenschenwÃ¼rde in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot entspringt. Daher kann
die BeeintrÃ¤chtigung durch eine wÃ¤hrend des Hauptsacheverfahrens fehlende
Deckung des Existenzminimums nachtrÃ¤glich nicht mehr ausgeglichen werden.
Der elementare Lebensbedarf eines Menschen kann grundsÃ¤tzlich nur in dem
Augenblick befriedigt werden, in dem er entsteht. DemgegenÃ¼ber tritt der im
Falle des Unterliegens der Antragstellerin in der Hauptsache den Antragsgegner
treffende Rechtsnachteil, Leistungen zu Unrecht gewÃ¤hrt zu haben und dann
zurÃ¼ckzufordern, zurÃ¼ck. 

Der Antragstellerin sind daher Leistungen ab Antragsbeginn, mithin ab dem
27.Â Februar 2024 und bis einschlieÃ�lich 01. April 2024 vorlÃ¤ufig zu gewÃ¤hren.
Ihr Sohn wurde am 05. Februar 2024 geboren. Die Mutterschutzfrist beginnt
gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs. 1Â  MuSchG sechs Wochen vor der Geburt und endet
grundsÃ¤tzlich acht Wochen nach der Entbindung (vgl. Â§ 3 Abs. 2 Satz 1 und 2
MuschG), mithin hier mit Ablauf des 01.Â April 2024. 

Der Senat erachtet es fÃ¼r ausreichend, der Antragstellerin fÃ¼r diesen Zeitraum
zuzÃ¼glich zu den Kosten der Unterkunft und Heizung 80% der gesetzlichen
Leistungen, mithin der Regelleistung und des Mehrbedarfs zu gewÃ¤hren. Die
besonderen Anforderungen an Eilverfahren schlieÃ�en es nicht aus, dass die
Gerichte den Grundsatz der unzulÃ¤ssigen Vorwegnahme der Hauptsache
vermeiden, indem sie Leistungen nur mit einem Abschlag zusprechen (BVerfG,
Kammerbeschluss vom 12.Â Mai 2005Â â�� 1 BvR 569/05Â -, Rn. 26, Juris). Die
Leistungen noch weiter als unter 80% der gesetzlichen Leistungen abzusenken,
sieht der Senat keinen Anlass. Der Abschlag von 20% erscheint sachgerecht und
vorÃ¼bergehend hinnehmbar. 

Â 

Die Antragstellerin ist gemÃ¤Ã� Â§ 20 Abs. 4 SGB IIÂ  der Regelbedarfsstufe 2
zuzuordnen. 

Sie hat weiterhin einen Anspruch auf Mehrbedarf. Bis zum Ende des Monats, in
welchen die Entbindung ihres Sohnes fÃ¤llt (hier der Monat Februar 2024), hat der
Antragsgegner gemÃ¤Ã� Â§ 21 Abs. 2 SGB II zusÃ¤tzlich noch den
Schwangerenmehrbedarf in HÃ¶he von 17% des Regelsatzes zu erbringen bzw.
belÃ¤uft sich der Schwangerenmehrbedarf im einstweiligen Rechtsschutz auf 80%
dieser Summe.

Â 
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Der Antragstellerin sind weiterhin die vorlÃ¤ufigen Leistungen fÃ¼r Kosten der
Unterkunft und Heizung gemÃ¤Ã� Â§ 22 Abs. 1 SGB II zu erbringen. Diese belaufen
sich gemÃ¤Ã� derÂ  ZuweisungsverfÃ¼gung vom 06. MÃ¤rz 2024 fÃ¼r die Zeit
vom 01.Â Februar 2024 bis zum 16. Mai 2024 auf kalendertÃ¤glich 29,80 â�¬. Zur
Zahlung verpflichtete Kostenschuldnerin ist gemÃ¤Ã� der ZuweisungsverfÃ¼gung
die Antragstellerin selbst. In Anbetracht des Umstandes, dass die Antragstellerin nur
Ã¼berbrÃ¼ckend und ordnungsbehÃ¶rdlich in einer Notunterkunft untergebracht
ist, erfolgt die Auszahlung der Kosten der Unterkunft und Heizung entsprechend Â§
22 Abs. 7 Satz 2 SGB II direkt an die KostenglÃ¤ubigerin, das Bezirksamt Tvon B. 

Â 

Der Senat spricht der Antragstellerin die vorgenannten Leistungen entsprechend Â§
130 Abs. 1 SGG vorlÃ¤ufig dem Grunde nach zu (vgl. hierzu auch LSG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 25. September 2023 â�� L 9 AS 797/23 B ER â��,
Rn.Â 22, Juris, m. w. N.). Dies entspricht sowohl dem erstinstanzlich gestellten
Antrag der Antragstellerin als auch dem Tenor des angefochtenen Beschlusses.
Ã�berdies ist dem Senat das fÃ¼r die Berechnung der Leistungen maÃ�gebliche
Einkommen der Bedarfsgemeinschaft im Leistungszeitraum nicht bekannt.Â  

Â 

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch darauf, dass ihr darÃ¼ber hinaus (einmalig)
Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen im Sinne desÂ  Â§ 23 Abs. 3 S. 3 SGB XII gewÃ¤hrt
werden.

Â 

Nach dieser Vorschrift werden hilfebedÃ¼rftigen AuslÃ¤ndern, die einem
Leistungsausschluss unterfallen, bis zur Ausreise, lÃ¤ngstens jedoch fÃ¼r einen
Zeitraum von einem Monat, einmalig innerhalb von zwei Jahren nur
eingeschrÃ¤nkte Hilfen gewÃ¤hrt, um den Zeitraum bis zur Ausreise zu
Ã¼berbrÃ¼cken (Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen); die Zweijahresfrist beginnt mit dem
Erhalt der Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen. SatzÂ 5 enthÃ¤lt nÃ¤here Vorgaben zum
Inhalt der Leistungen. SatzÂ 6 sieht unter anderem vor, dass Leistungen Ã¼ber
einen Zeitraum von einem Monat hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall auf
Grund besonderer UmstÃ¤nde zur Ã�berwindung einer besonderen HÃ¤rte und zur
Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage geboten ist.

Â 

Die anwaltlich vertretene Antragstellerin hat einen entsprechenden Antrag auf
Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nicht gestellt.
Der Senat sieht daher keine Veranlassung, den SozialhilfetrÃ¤ger beizuladen und zu
prÃ¼fen, ob ihr Ã�berbrÃ¼ckungsleistungen vorlÃ¤ufig zu gewÃ¤hren sein sollten.

Â 
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Die Kostenentscheidung folgt aus einer entsprechenden Anwendung des Â§ 193
SGG und trÃ¤gt dem Ausgang des Verfahrens in der Sache Rechnung.

Â 

Der Antragstellerin war fÃ¼r das Beschwerdeverfahren gemÃ¤Ã� Â§Â§ 73a SGG in
Verbindung mitÂ  114 ff. ZPO Prozesskostenhilfe unter Beiordnung ihres
ProzessbevollmÃ¤chtigten, ohne Festsetzung von Monatsraten und aus dem
VermÃ¶gen zu zahlender BetrÃ¤ge zu gewÃ¤hren, weil sie die Kosten der
ProzessfÃ¼hrung nach ihren persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen
nicht aufbringen kann. Eine PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten hat zu unterbleiben,
weil der Antragsgegner das Rechtsmittel eingelegt hat (Â§Â§ 73a SGG, Â§ 119 Abs.
1 Satz 2 ZPO).

Â 

Der Beschluss ist unanfechtbar, Â§ 177 SGG.

Erstellt am: 05.09.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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